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WRG 1959 §102 Abs1 lita;

WRG 1959 §138 Abs6;

Rechtssatz

Parteistellung erwirbt der Antragsteller zufolge § 102 Abs 1 lit a WRG schon dadurch, daß er an die

Wasserrechtsbehörde einen im Gesetz vorgesehenen Antrag richtet, über dessen Berechtigung abzusprechen ist. Fehlt

dem Antragsteller die Rechtsstellung als Betro<ener nach § 138 Abs 6 WRG, dann berührt dies nicht seine durch

Stellung eines im Gesetz vorgesehenen Antrages nach § 102 Abs 1 lit a WRG erworbene Parteistellung, sondern die

inhaltliche Berechtigung seines Begehrens, welches diesfalls abzuweisen und nicht zurückzuweisen ist.
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